
 

 
 

IM FOKUS! Mainz, 25. Januar 2023 
Nr. 18/5 

Formelle und materielle Maßgaben der Parteienfinanzierung – Entschei-
dung des BVerfG vom 24. Januar 2023 
 
In seinem Urteil vom 24. Januar 2023 (2 BvF 
2/18) hat das BVerfG auf den Normenkon-
trollantrag von Mitgliedern des 19. Deutschen 
Bundestages entschieden, dass die im Jahr 
2018 beschlossene Erhöhung der staatlichen 
Mittel für die Parteienfinanzierung (sog. „ab-
solute Obergrenze“) von 165 Mio. Euro auf 190 
Mio. Euro verfassungswidrig ist. Die Anhebung 
der absoluten Obergrenze aufgrund der zu-
nehmenden Digitalisierung der Kommunikati-
onswege und des verstärkten Einsatzes inner-
parteilicher Partizipationsinstrumente sei 
dem Grunde nach verfassungsrechtlich zwar 
nicht zu beanstanden. Die Festsetzung der ab-
soluten Obergrenze auf 190 Mio. Euro für das 
Anspruchsjahr 2018 genüge jedoch nicht den 
verfassungsrechtlichen Begründungsanfor-
derungen. Der Verstoß gegen Art. 21 Abs. 1 
Satz 1 GG führt zur Nichtigkeit der angegriffe-
nen Norm, so dass sich die Parteienfinanzie-
rung aktuell noch nach dem gesetzgeberi-
schen Stand von 2011 richtet und lediglich 
eine Erhöhung der absoluten Obergrenze ge-
mäß dem Preisindex erfolgt. 
 
I. Systematik der Parteienfinanzierung 
Seit dem Grundsatzurteil des BVerfG vom 9. 
April 19921 beschränkt sich die staatliche Par-
teienfinanzierung nicht mehr auf die reine 
Wahlkampfkostenerstattung, sondern besteht 
aus einer staatlichen Teilfinanzierung. Das 

                                                   
1 BVerfGE 85, 264. 

vom BVerfG aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG abge-
leitete Gebot der Staatsfreiheit schließt die 
Möglichkeit einer staatlichen Teilfinanzierung 
nicht aus. Aufgrund des „Gebots der fortdau-
ernden Verankerung der Parteien in der Ge-
sellschaft und ihrer darauf beruhenden 
Staatsferne“ dürfe jedoch das Gesamtvolumen 
staatlicher Zuwendungen die Summe der 
selbst erwirtschafteten Einnahmen nicht 
überschreiten (sog. „relative Obergrenze“).2 
So soll eine überwiegende Abhängigkeit der 
Parteien von staatlichen Zuwendungen ver-
hindert und eine ausreichende Verwurzelung 
der jeweiligen Partei in der Gesellschaft si-
chergestellt werden. 
 
Die relative Obergrenze wird durch die sog. 
„absolute Obergrenze“ ergänzt. Diese be-
schreibt das jährliche Gesamtvolumen staatli-
cher Mittel, das allen Parteien höchstens aus-
gezahlt werden darf. Überschreitet die Summe 
der Finanzierungsansprüche der Parteien die 
absolute Obergrenze werden die Zuschüsse 
anteilig gekürzt. Durch die absolute Ober-
grenze soll einem nachhaltigen Akzeptanzver-
lust in der Bevölkerung vorgebeugt werden, 
indem dem Eindruck entgegengetreten wird, 
die Parteien „bedienten“ sich aus der Staats-
kasse. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung 
vom 9. April 1992 klargestellt, dass die abso-

2 Ipsen, ParteienG, PartG vor § 18 Rn. 45, unter Hin-
weis auf BVerfGE 85, 264, 289 f. 
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lute Obergrenze nur mit Blick auf Veränderun-
gen des Geldwertes oder einschneidender 
Veränderungen der bestehenden Verhältnisse 
erhöht werden dürfe.3 
 
Der Gesetzgeber hatte die absolute Ober-
grenze im Jahr 1994 auf 230 Mio. DM festge-
setzt und sich damit seinerzeit die Konkreti-
sierung der absoluten Obergrenze im Urteil 
des BVerfG vom 9. April 1992 zu Eigen ge-
macht. In den Folgejahren wurde diese mehr-
fach erhöht. Seit dem Jahr 2013 richtete sich 
die Erhöhung der absoluten Obergrenze nach 
einem Preisindex. Für das Jahr 2018 hätte die 
nach dem Index erhöhte absolute Obergrenze 
rechnerisch rund 165 Millionen Euro betragen. 
 
II. Wesentlicher Sachverhalt 
Am 15. Juni 2018 verabschiedete der Deutsche 
Bundestag das „Gesetz zur Änderung des Par-
teiengesetzes und anderer Gesetze“4, das am 
8. Juni 2018 eingebracht wurde.5 Durch Art. 1 
des PartGuaÄndG 2018 wurde die absolute 
Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzie-
rung von 165 Millionen Euro (Stand 2018) auf 
190 Millionen Euro ab dem Jahr 2019 erhöht. 
Hiergegen haben 216 Mitglieder des 19. Deut-
schen Bundestages einen Normenkontrollan-
trag vor dem BVerfG angestrengt. Sie waren 

                                                   
3 BVerfGE 85, 264, 290. 
4 Gesetz vom 10. Juli 2018, BT-Drs. 19/2509, im Fol-
genden: PartGuaÄndG 2018. 
5 Am 5. Juni 2018 wurde die Einbringung eines Ge-
setzentwurfs zur Änderung des Parteiengesetzes 
und anderer Gesetze in den Deutschen Bundestag 
und dessen Aufsetzung auf die Tagesordnung des 
Plenums am 8. Juni 2018 durch die Parlamentari-
schen Geschäftsführer der regierungstragenden 
Fraktionen von angekündigt. Ebenfalls am 5. Juni 
2018 teilte die Vorsitzende des Ausschusses für In-
neres und Heimat mit, dass die Tagesordnung der 
Sitzung des Ausschusses am Folgetag um einen 
noch unbezifferten Gesetzentwurf der Fraktionen 
von CDU/CSU und SPD zur Änderung des Parteien-
gesetzes und anderer Gesetze erweitert werde. Am 

der Auffassung, dass die angegriffene Norm 
gegen den Grundsatz der Staatsfreiheit der 
Parteien verstoße. Es sei nicht ausreichend 
dargelegt, dass die Erhöhung der absoluten 
Obergrenze um 25 Mio. Euro erforderlich sei 
und der zusätzliche Finanzbedarf der politi-
schen Parteien nicht auch aus eigenen Mitteln 
aufgebracht werden könnte. 
 
III. Wesentliche Entscheidungsgründe 
Der 2. Senat des BVerfG stellte fest, dass 
Art. 1 des PartGuaÄndG 2018 die verfassungs-
rechtlichen Vorgaben für die staatliche Partei-
enfinanzierung verfehlt, damit gegen den 
Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien ver-
stößt und folglich nichtig ist.  
 
Im Hinblick auf das formell ordnungsgemäße 
Zustandekommen von Art. 1 PartGuaÄndG 
2018 hat das BVerfG ausgeführt, es könne 
nicht ohne Weiteres davon ausgegangen wer-
den, dass die konkrete Ausgestaltung des Ge-
setzgebungsverfahrens den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen aus Art. 77 Abs. 1 
Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 Satz 
2 GG und Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG genüge. 
 
Es hat dargelegt, dass nicht abstrakt bestimmt 
werden könne, ob die Dauer einer konkreten 

8. Juni 2018 wurde der Gesetzentwurf nach einer 
mehrheitlich beschlossenen Änderung der Tages-
ordnung in erster Lesung im Plenum des Deutschen 
Bundestages beraten und an den Ausschuss für In-
neres und Heimat überwiesen. Der Ausschuss 
führte am Montag, dem 11. Juni 2018, eine Anhö-
rung von sieben Sachverständigen durch. Am 15. 
Juni 2018 erfolgten nach einer mehrheitlich gebil-
ligten Änderung der Tagesordnung die zweite und 
dritte Lesung des Gesetzentwurfs im Deutschen 
Bundestag, vgl. zur Sachverhaltsdarstellung BVerfG, 
Pressemitteilung Nr. 10/2023 vom 24. Januar 2023, 
https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/2023/bvg23-010.html - abgerufen am 
25. Januar 2023. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-010.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-010.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-010.html
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Gesetzesberatung angemessen sei; vielmehr 
seien die Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
(Umfang, Komplexität, Dringlichkeit, Entschei-
dungsreife des konkreten Gesetzentwurfs so-
wie weitere, die Arbeitsabläufe des Parla-
ments bestimmende Faktoren) zu berücksich-
tigen. Die Parlamentsmehrheit habe bei der 
Bestimmung der Verfahrensabläufe im Parla-
ment einen weiten Gestaltungsspielraum. 
 
Zu berücksichtigen sei jedoch einerseits das 
Recht der gleichberechtigten Teilhabe der Ab-
geordneten an der parlamentarischen Wil-
lensbildung nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, wel-
ches das Recht umfasse, sich über den Bera-
tungsgegenstand auf der Grundlage ausrei-
chender Informationen eine eigene Meinung 
bilden und davon ausgehend an der Beratung 
und Beschlussfassung des Parlaments mitwir-
ken zu können. Andererseits erfordere der 
Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit nach 
Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG, dass Entscheidungen 
von erheblicher Tragweite ein Verfahren vo-
rausgehen müsse, das der Öffentlichkeit Gele-
genheit biete, ihre Auffassungen auszubilden 
und zu vertreten, und das die Volksvertretung 
dazu anhalte, Notwendigkeit und Umfang der 
zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher 
Debatte zu klären. 
 
Es spreche einiges dafür, dass die formelle 
Verfassungsmäßigkeit eines beschlossenen 
Gesetzes dann tangiert werde, wenn die 
Grundsätze der gleichberechtigten Teilhabe 
der Abgeordneten an der parlamentarischen 
Willensbildung und der Parlamentsöffentlich-
keit ohne sachlichen Grund durch die miss-

                                                   
6 BVerfG, Urteil vom 24. Januar 2023, 2 BvF 2/18, 
Rn. 107 (mit Verweis auf BVerfGE 85, 264, 285 und 
die zuvor noch andere Rechtsprechung in BVerfGE 
20, 56, 97 ff.; 41, 399, 414.) 

bräuchliche Beschleunigung eines Gesetzge-
bungsverfahrens gänzlich oder in substantiel-
lem Umfang missachtet werden. 
 
Das BVerfG hat es letztlich dahinstehen lassen, 
ob das Gesetzgebungsverfahren unter diesen 
Gesichtspunkten formell verfassungswidrig 
zustande gekommen ist, da Art. 1 des Part-
GuaÄndG 2018 jedenfalls materiell verfas-
sungswidrig ist. 
 
Ausgangspunkt der materiell-rechtlichen Prü-
fung ist Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG. Danach wirken 
die Parteien bei der politischen Willensbil-
dung des Volkes mit. Zur Erfüllung der verfas-
sungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben und 
der herausgehobenen Bedeutung für die par-
lamentarische Demokratie ist der Staat nach 
der Rechtsprechung des BVerfG nicht gehin-
dert, den Parteien Mittel für die Finanzierung 
der ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden 
Tätigkeit zu gewähren. Er ist auch nicht auf die 
Erstattung der im Wahlkampf getätigten Aus-
gaben beschränkt.6 Die Gewährung finanziel-
ler Mittel ist dabei jedoch nicht uneinge-
schränkt möglich, sondern wird nach der 
Rechtsprechung des BVerfG durch den verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der Staatsfreiheit 
der Parteien begrenzt. Dieser Grundsatz un-
tersagt dem Staat eine Einflussnahme auf die 
Willensbildung in den Parteien und damit auf 
den Prozess der politischen Willensbildung 
insgesamt.7 Die staatliche (Teil-)Finanzierung 
darf jedoch im Ergebnis nicht zu einer Abhän-
gigkeit der Parteien von den staatlichen Leis-
tungen führen. Vielmehr müssen die Parteien 
nicht nur politisch, sondern auch wirtschaft-
lich und organisatorisch auf die Zustimmung 

7 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 108 unter Hinweis auf 
BVerfGE 85, 264, 287. 
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und Unterstützung der Bürgerinnen und Bür-
ger angewiesen bleiben.8 
 
Eine Verletzung des Grundsatzes der Staats-
freiheit der Parteien liegt nach Auffassung des 
BVerfG dann vor, wenn die Parteien aufgrund 
der Gewährung finanzieller Zuwendungen der 
Notwendigkeit enthoben werden, sich um die 
finanzielle Unterstützung ihrer Aktivitäten 
durch ihre Mitglieder sowie ihnen naheste-
hende Bürgerinnen und Bürger zu bemühen, 
und sie damit Gefahr laufen, ihre gesellschaft-
liche Verwurzelung zu verlieren.9  
 
Zunächst gestatte der Grundsatz der Staats-
freiheit der Parteien die Zuführung staatlicher 
Mittel nur bis zur Höhe einer relativen Ober-
grenze, die für jede Partei nach dem Verhält-
nis der von ihr selbst erwirtschafteten (bei-
spielsweise durch Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden) zu den ihr unmittelbar aus staatli-
chen Quellen zufließenden Einnahmen zu be-
stimmen ist. Das Gesamtvolumen staatlicher 
Zuwendungen an eine Partei darf die Summe 
ihrer selbst erwirtschafteten Einnahmen nicht 
überschreiten. § 18 Abs. 5 PartG setzt diesen 
Grundsatz einfach-gesetzlich um. 
 
Aus dem Grundsatz der Staatsfreiheit der Par-
teien folge auch, dass eine Steigerung der Par-
teieinnahmen nicht zu einer unbeschränkten 
Zunahme der staatlichen Zuschüsse führen 
dürfe. Vielmehr ergebe sich aus dem Gebot 
der sparsamen Verwendung öffentlicher Mit-
tel, dass sich die staatlichen Zuschüsse auf 
den Bedarf zur Erfüllung der wesentlichen Auf-
gaben beschränke. Gewönne der Bürger den 
Eindruck, die Parteien „bedienten“ sich aus 

                                                   
8 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 108. 
9 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 108 m.w.N. 
10 Vgl. hierzu BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 110 ff. m.w.N. 
11 Vgl. im Einzelnen: BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 120. 

der Staatskasse, so führe dies zu einer Vermin-
derung ihres Ansehens und würde letztlich 
ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die ihnen von 
der Verfassung zugewiesenen Aufgaben zu er-
füllen. Die in Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG angelegte 
Vermittlerrolle der Parteien zwischen dem 
Volk und den Staatsorganen, deren Wahrneh-
mung die Gewährung der staatlichen Parteien-
finanzierung dient, könnte in diesem Fall nicht 
mehr in einem den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben entsprechenden Umfang ausgeübt 
werden. 
 
Neben die relative Obergrenze trete daher von 
Verfassungs wegen eine absolute Obergrenze 
staatlicher Parteienfinanzierung. Diese be-
stimmt sich danach, was zur Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit sowie zur Erfül-
lung des Verfassungsauftrags der Parteien un-
erlässlich ist und von ihnen nicht selbst auf-
gebracht werden kann.10 
 
Die Anpassung der absoluten Obergrenze an-
hand der Preisentwicklung – wie bisher – sei 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.11 
Darüber hinaus komme eine Anhebung aller-
dings nur bei einer einschneidenden Verände-
rung der für die Wahrnehmung des Verfas-
sungsauftrags der Parteien relevanten Ver-
hältnisse in Betracht.12 Sie sei auf das für die 
Erfüllung dieses Auftrags unerlässliche Maß zu 
begrenzen. 13 Das Vorliegen ihrer Vorausset-
zungen und den daraus resultierenden Finanz-
bedarf zur Aufrechterhaltung der Funktionsfä-
higkeit des Parteiensystems habe der Gesetz-
geber darzulegen.14 
 

12 Vgl. im Einzelnen: BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 121 ff. 
13 Vgl. im Einzelnen: BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 126. 
14 Vgl. im Einzelnen: BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 127 ff. 
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Nach Auffassung des BVerfG hat der Gesetzge-
ber im vorliegenden Fall nachvollziehbar be-
gründet, dass die Erweiterung der Kommuni-
kationswege und -möglichkeiten im Zuge der 
Digitalisierung sowie der verstärkte Einsatz in-
nerparteilicher Partizipationsinstrumente 
dem Grunde nach geeignet sind, eine Anhe-
bung der absoluten Obergrenze der staatli-
chen Parteienfinanzierung zu rechtfertigen.  
 
Allerdings habe der Gesetzgeber im Gesetzge-
bungsverfahren nicht ausreichend dargelegt 
und begründet, dass der zusätzliche, aus eige-
nen Mitteln nicht aufzubringende Finanzbe-
darf der politischen Parteien eine Anhebung 
der absoluten Obergrenze der staatlichen Par-
teienfinanzierung um 25 Mio. Euro auf 190 Mil-
lionen Euro erfordere. 
 
Da quantifizierbare Vorgaben für die Anhe-
bung der absoluten Obergrenze fehlten, be-
dürfe es prozeduraler Sicherungen. Aus dem 
Prozeduralisierungsgebot folgten in erster Li-
nie Begründungspflichten. Dadurch soll der 
Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers 
eingehegt werden, indem er sich die Einhal-
tung des Gebots der Staatsfreiheit der Par-
teien bewusst mache. Die Prozeduralisierung 
ziele auf die Herstellung von Entscheidungen 
und nicht auf ihre Darstellung, d.h. ihre nach-
trägliche Begründung.15 
 
Es sei, so das BVerfG, Sache des Gesetzgebers 
gewesen, zumindest die Größenordnung des 
zusätzlichen Finanzbedarfs darzulegen, der 
sich bei der Mitwirkung der Parteien an der 
politischen Willensbildung des Volkes auf-
grund der Digitalisierung und der innerpartei-
lichen Partizipationserwartungen ergibt. Nur 

                                                   
15 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 131 m.w.N. 
16 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 154. 

so könne nachvollzogen werden, ob der Ge-
setzgeber bei der Erhöhung der absoluten 
Obergrenze staatlicher Parteienfinanzierung 
die verfassungsrechtlich gebotene Staatsfrei-
heit beachtet habe.16 
 
Bei der Ermittlung der Größenordnung des zu-
sätzlichen Finanzbedarfs müssten auch Ein-
sparpotenziale berücksichtigt werden, die 
sich beispielsweise gerade aus der Digitalisie-
rung ergeben.17 Die Berücksichtigung von Ein-
sparpotentialen sei nicht vorgenommen wor-
den. 
 
Die umfängliche Begründungspflicht des Ge-
setzgebers besteht bereits im Gesetzgebungs-
verfahren. Erst – wie vorliegend – während des 
Normenkontrollverfahrens vorgebrachte um-
fängliche Darlegungen zu digitalisierungs- und 
partizipationsbedingten Mehrkosten der poli-
tischen Parteien können diesen Mangel nicht 
heilen; sie stellen vielmehr nach der ständigen 
Rechtsprechung des BVerfG ein unzulässiges 
Nachschieben von Gründen dar.18 
 
Aufgrund der mangelhaften Begründung hat 
das BVerfG die Nichtigkeit von Art. 1 Part-
GuaÄndG 2018 festgestellt, so dass die vorhe-
rige Fassung des § 18 Abs. 2 Satz 1 und 2 PartG, 
zuletzt geändert durch das Zehnte Gesetz zur 
Änderung des Parteiengesetzes vom 23. Au-
gust 2011, Anwendung findet. 
 

17 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 156. 
18 BVerfG, aaO (Fn. 6), Rn. 130 f., 160. 
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